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Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Allgemeine Verwaltung:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  09.00 - 11.00 Uhr

Einwohnermeldeämter
Probstzella:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  kein Sprechtag
Freitag:  09.00 - 11.00 Uhr

Lehesten:
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 16.00 Uhr

Gräfenthal:
Montag  14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kön-
nen jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der Verwaltungsge-
meinschaft nutzen.

Standesamt:
Probstzella:
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 11.00 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt 
und im Standesamt

Obere Gasse 1, 07330 Probstzella

Samstags-Sprechstunde

Voranmeldungen für die Samstags-Sprechstunde im Einwoh-
nermeldeamt sowie im Standesamt bitte unter

Tel. 036735/46124 (Einwohnermeldeamt)
Tel. 036735/46125 (Standesamt)

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten

Rathaus Gräfenthal Dienstag,  16:00 bis 18:00 Uhr
Rathaus Lehesten Donnerstag,  14:00 bis 16:00 Uhr

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 03.04.2018

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 13.04.2018
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Wahlbekanntmachung

der Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
in der Stadt Gräfenthal 

am 15. April 2018

1.
Am 15. April 2018 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet drei Stimmbezirke:

Wahl-
bezirk

Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Lage des
Wahlraums (Straße, 
Hausnummer, Zimmer)

1 Ortsteile Buchbach,
Creunitz, Gräfenthal, 
Großneundorf

Rathaus Gräfenthal, 
Marktplatz 1,
98743 Gräfenthal

2 Ortsteile Gebersdorf, 
Lippelsdorf, Sommersdorf

Vereinshaus Gebersdorf, 
Gebersdorf 41, 
98743 Gräfenthal

3 Ortsteile Lichtenhain Gaststätte „Zum grünen 
Baum“, Lindenweg 17, 
98743 Gräfenthal

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvor-
stand gebildet worden. Die Arbeitsräume des Briefwahlvorstands 
befindet sich in der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge, 
Markt 8, 07330 Probstzella, Zi. 103 (Sitzungsraum).
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag dem 15. April 2018 um 
16.00 Uhr zur Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler 
vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem 
amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeich-
nen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und 
Beruf auf dem Stimmzettel eintragen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen, 
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein 
Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand be-
kannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes 
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf 
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die 
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle auf-
suchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5. 
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie zu den Ar-
beitsräumen des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störun-
gen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an 
der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersen-
den, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag, 15. April 2018 
bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben wer-
den. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Entgegen-
nahme von Wahlbriefen.
7. 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Gräfenthal, den 14. März 2018
Stadt Gräfenthal
Heerwagen
Wahlleiter

Öffentlichen Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge

1.  Der Wahlausschuss der Stadt Gräfenthal hat in seiner 
Sitzung am 13. März 2018 folgende Wahlvorschläge für die 
Wahl des Bürgermeisters in der Stadt Gräfenthal als gültig 
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.  Liste 1  FFW / BI
  Scheufler, Gerhard, 1951, Rentner
  Lauensteiner Weg 28, 98743 Gräfenthal,
  Erklärung gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG: 
  NEIN

3.  Die Wahl wird ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat eine Stimme.

 Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der 
auf dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler 
kann seine Stimme vergeben, indem er den Bewerber des 
aufgedruckten zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet 
oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und 
Beruf einträgt.

Gräfenthal, 14. März 2018
Stadt Gräfenthal
Heerwagen
Wahlleiter

Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Stadt Gräfenthal 

am 15. April 2018

Bekanntmachung 
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 

für die Stadt Gräfenthal

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet statt:
am  Dienstag, den 17. April 2018
um  19.00 Uhr
im  Rathaus Gräfenthal
 Sitzungssaal
 Marktplatz 1, 98743 Gräfenthal

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Bürgermeisterwahl 

in der Stadt Gräfenthal

Sollte es zur Stichwahl kommen, tagt der Wahlausschuss noch-
mals am 2. Mai 2018.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Heerwagen
Wahlleiter

Ende des amtlichen Teils
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